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Doppelhaushalt 2026/2027 – Zeit- und Wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses TV-L auf den Beamtenbereich

[Bitte hier die Anrede eingeben],
Gutes Personal gibt es nur mit guten Arbeitsbedingungen.
Unsere verschiedenen gewerkschaftlichen Kritikpunkte am geplanten Doppelhaushalt 2026/2027 haben wir bereits an unterschiedlichen Stellen deutlich gemacht.
Heute wenden wir uns explizit in unserer Rolle als beamtenpolitische Spitzenorganisation gemeinsam mit unseren für den öffentlichen Dienst zuständigen Mitgliedsgewerkschaften an Sie.
Anlässlich der anstehenden Abstimmung über den Doppelhaushalt 2026/2027 bitten wir Sie, sich dafür einzusetzen, dass der Abschluss des Tarifvertrags der Länder (TV-L) auch dieses Mal wieder zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten sowie die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger in Bayern übertragen wird – und nicht, wie angekündigt, erst mit einer Verzögerung von sechs Monaten.
Eine verzögerte Übertragung führt zu einer Ungleichbehandlung zwischen Tarifbeschäftigten und Beamtinnen und Beamten im öffentlichen Dienst. Während Tarifbeschäftigte bereits zum 1. April 2026 von den ausgehandelten Verbesserungen profitieren, müssen Beamtinnen und Beamte insgesamt elf Monate auf eine entsprechende Besoldungserhöhung warten. Dies beeinträchtigt nicht nur die Motivation, sondern – ebenso wie die Diskussion um eine amtsangemessene und verfassungsgemäße Alimentation – auch das Vertrauen in eine faire und verlässliche Besoldungspolitik.
Beamtinnen und Beamte verfügen aufgrund ihres besonderen Status über kein Streikrecht. Als Ausgleich hierfür ist der Dienstherr nach Art. 33 Abs. 5 des Grundgesetzes verpflichtet, eine amtsangemessene Alimentation sicherzustellen. Diese Verpflichtung umfasst auch eine verlässliche und zeitgerechte Übertragung von Tarifergebnissen. Eine verzögerte Anpassung wird diesem verfassungsrechtlichen Anspruch nicht gerecht.
Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten und zunehmender Herausforderungen im öffentlichen Dienst ist es entscheidend, die Attraktivität des Beamtenverhältnisses zu sichern. Eine verzögerte Übertragung des Tarifergebnisses sendet hier das falsche Signal.
In den meisten anderen Bundesländern wurde bereits eine zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des aktuellen Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten angekündigt. Vor diesem Hintergrund besteht die Sorge, dass Bayern seine bisherige Spitzenposition im DGB-Besoldungsreport einbüßen könnte. Dies würde nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des Freistaats im Ländervergleich in Frage stellen, sondern auch ein nachteiliges Signal für die Gewinnung qualifizierten Nachwuchses im öffentlichen Dienst senden.
Im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2026/2027 haben Sie die Möglichkeit, sich für gute Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst und somit auch für eine angemessene Wertschätzung der Beamtinnen und Beamten in Bayern einzusetzen.
Wir bitten Sie, diese Möglichkeit zu nutzen und Ihre Stimme für gute Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst in Bayern einzubringen.

Mit freundlichem Gruß


Marietta Eder			
Stellv. Vorsitzende 	
DGB Bayern			ver.di Bayern			GdP Bayern	
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